MESSSTELLENVERTRAG
(MESSSTELLENBETREIBER — ANSCHLUSSNUTZER)

Zwischen
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ostlandstrale 9
46325 Borken,

als grundzustandigem Messstellenbetreiber, im Folgenden Messstellenbetreiber,

und

(Name; Adresse; PLZ; Ort des Berechtigten)

im Folgenden Anschlussnutzer,

gemeinsam im Folgenden als Parteien bezeichnet,

wird flr den Messstellenbetrieb mit modernen Messeinrichtungen oder intelligenten
Messsystemen am Zahlpunkt des Anschlussnutzers nachfolgender Vertrag
geschlossen:

Praambel

Das Messstellenbetriebsgesetz  (MsbG) verpflichtet den  grundzustandigen
Messstellenbetreiber geméan §§ 29 ff. in den dort genannten Féllen zum Einbau von
intelligenten  Messsystemen bzw. modernen Messeinrichtungen; auch die
Messentgelte sind vom Gesetzgeber im Rahmen sog. Preisobergrenzen vorgegeben
worden. Der Messstellenbetreiber ist nach diesem Vertrag fir den Messstellenbetrieb
zustandig, soweit der Anschlussnutzer geméal § 5 MsbG bzw. der Anschlussnehmer
gemal 8§ 6 MsbG keinen Dritten mit der Durchfihrung des Messstellenbetriebs
beauftragt hat. Sofern beim Anschlussnutzer durch den Messstellenbetreiber ein
intelligentes Messsystem oder eine moderne Messeinrichtung eingebaut wird, sieht
§9 Abs.1 Satz1lNr.1Alt. 1 MsbG den Abschluss eines Messstellenvertrages
zwischen Messstellenbetreiber und Anschlussnutzer vor, der die gegenseitigen
Rechte und Pflichten der Parteien bei der Durchfiihrung des Messstellenbetriebs
regelt (vgl. § 10 MshG).

Vor diesem Hintergrund treffen die Parteien folgende Vereinbarung:
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8§ 1 Vertragsgegenstand; Messstellenbetrieb

Mit dieser Vereinbarung regeln die Parteien umfassend die zwischen ihnen
bestehenden Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
des Messstellenbetriebs fir Elektrizitat mit intelligenten Messsystemen oder
modernen Messeinrichtungen (nachfolgend gemeinsam als ,intelligente
Messtechnik* bezeichnet) an Messstellen eines Zahlpunkts. Die in diesem
Vertrag verwendeten Begriffe entsprechen den Begriffsbestimmungen aus
§ 2 MsbG; erganzend gelten diejenigen des § 3 EnNWG.

Der Messstellenbetreiber ist fir den Anschlussnutzer als grundzustandiger
Messstellenbetreiber gemalt § 3 Abs. 1 MsbG tatig. Der Messstellenbetrieb
umfasst dabei folgende Aufgaben:

a) Einbau, Betrieb und Wartung der Messeinrichtungen und Messsysteme

sowie Gewahrleistung einer mess- und eichrechtskonformen Messung
entnommener, verbrauchter und eingespeister Elektrizitat einschlieBlich
der  Messwertaufbereitung und  form- und fristgerechten
Datentibertragung nach Mal’gabe des MsbG,

b) technischer Betrieb der Messstelle einschlieBlich der form- und

fristgerechten Datentibertragung nach Mal’gabe des MshG,

die Durchfiihrung der Smart-Meter-Gateway-Administration sowie

d) die Erflllung weiterer Anforderungen, die sich aus dem MsbG oder aus

zu diesem erlassenen Rechtsverordnungen sowie auf deren Grundlage
erlassener, vollziehbarer regulierungsbehdrdlicher ~ Anordnungen
ergeben.

Die vom Messstellenbetreiber eingebaute intelligente Messtechnik steht in
seinem Eigentum. Der Einbau erfolgt lediglich voribergehend und nur zum
Zweck der Durchfiihrung dieses Vertrags. Nach Beendigung des Vertrags ist
der Messstellenbetreiber zum Ausbau berechtigt.

§ 2 Anforderungen an die Messstelle

Der Messstellenbetreiber bestimmt im Rahmen der Anforderungen des
MsbG Art, Zahl und GroRRe von Mess- und Steuereinrichtungen. Der
Netzbetreiber  bestimmt den  Anbringungsort der Mess- und
Steuereinrichtungen.

Mess- und Steuereinrichtungen mussen den mess- und eichrechtlichen
Vorschriften, den Anforderungen des MsbG, den aufgrund des MsbG
erlassenen Rechtsverordnungen und regulierungsbehordlichen Vorgaben
sowie den von dem fur die Messstelle des Anschlussnutzers zustandigen
Netzbetreiber einheitlich fir sein Netzgebiet vorgesehenen technischen
Mindestanforderungen gentgen.
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FUr Mess- und Steuereinrichtungen sind vom Anschlussnehmer Z&hlerplatze
nach den anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der
Anforderungen der Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers
vorzusehen. Der Anschlussnutzer wird im Rahmen seiner Mdglichkeiten
darauf hinwirken, dass der Anschlussnehmer seine Pflichten aus Satz 1 erfullt.

§ 3 Ausstattung von Messstellen mit intelligenter Messtechnik

Der Messstellenbetreiber wird im Rahmen seiner gesetzlichen
Verpflichtungen

a) bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch tber 6.000 kWh
sowie bei solchen Letztverbrauchern, mit denen eine Vereinbarung nach
§ 14a ENWG besteht,

b) bei Betreibern von Erzeugungsanlagen nach dem EEG bzw. dem KWKG
mit einer installierten Leistung von mehr als 7 kW

Messstellen an diesen Zahlpunkten mit intelligenten Messsystemen ausstatten,
sofern dies nach § 30 MsbG technisch mdglich und nach § 31 Abs. 1 und 2
MsbG wirtschaftlich vertretbar ist.

Der Messstellenbetreiber ist berechtigt

a) bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch bis einschlieRlich
6.000 kWh,

b) bei Betreibern von Erzeugungsanlagen nach dem EEG bzw. KWKG
Neuanlagen mit einer installierten Leistung Gber 1 kW bis einschlief3lich
7 kKW

Messstellen an diesen Zahlpunkten mit intelligenten Messsystemen
auszustatten, sofern dies nach §30 MsbhG technisch moglich und nach
§ 31 Abs. 3 MsbG wirtschaftlich vertretbar ist.

Soweit nach dem MsbG nicht die Ausstattung einer Messstelle mit
intelligenten Messsystemen vorgesehen ist und soweit dies nach § 32 MsbG
wirtschaftlich vertretbar ist, ist der Messstellenbetreiber berechtigt,
Messstellen an Z&hlpunkten von Anschlussnutzern mindestens mit
modernen Messeinrichtungen auszustatten.

8§84 Messwerterhebung und -aufbereitung

Die Messung entnommener Elektrizitdt und die Messung von Strom aus
Anlagen nach dem EEG oder KWKG richtet sich nach § 55 MsbG.

Vorbehaltlich abweichender Regelungen nach § 60 Abs. 2 Satz 2 MsbhG st
der Messstellenbetreiber geméfR § 60 Abs. 1 bzw. Abs. 2 Satz 1 MsbG  zur
Messwertaufbereitung (Plausibilisierung, Ersatzwertbildung, Archivierung)
verpflichtet. Unter Plausibilisierung und Ersatzwertbildung sind rechnerische
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Vorgange zu verstehen, die ausgefallene Messwerte oder Messwertreihen
Uberbriicken oder unplausible Messwerte korrigieren. Ersatzwerte werden
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebildet.

§ 5 Bereitstellung von Energieverbrauchswerten

(1) Bei Messstellen mit intelligentem Messsystem wird der Messstellenbetreiber
dem Anschlussnutzer die in § 61 Abs. 1 MsbG genannten Informationen Uber
eine Anwendung in einem Online-Portal, das einen geschiitzten individuellen
Zugang ermdglicht, innerhalb von 24 Stunden zur Verfigung stellen.

(2)  Bei Messstellen mit modernen Messeinrichtungen kann der Anschlussnutzer
die Informationen aus §61 Abs.3 MsbG sowie seine historischen tages-,
wochen-, monats- und jahresbezogene Energieverbrauchswerte fiir die
letzten 24 Monate sowie den tatsachlichen Energieverbrauch und die
tatsachliche Nutzungszeit an der modernen Messeinrichtung einsehen.

§ 6 Standard- und Zusatzleistungen des Messstellenbetriebs mit intelligenter
Messtechnik

(1) Die Standardleistungen bei der Durchfihrung des Messstellenbetriebs mit
intelligenter Messtechnik ergeben sich aus § 35 Abs. 1 MsbG.

(2) Leistungen, die Uber die Standardleistungen gemal § 6(1) hinausgehen
(Zusatzleistungen), bietet der Messstellenbetreiber gegen gesondertes
Entgelt an. Die jeweils angebotenen Zusatzleistungen ver6ffentlicht der
Messstellenbetreiber im Internet, derzeit unter www.stadtwerke-borken.de.
Der Anschlussnutzer beauftragt Zusatzleistungen beim Messstellenbetreiber
per E-Mail an die Adresse messwesen@stadtwerke-borken.de. Die weitere
Abwicklung stimmen die Parteien bilateral ab.

(3) Sofern Messstellen an Zahlpunkten des Anschlussnutzers mit intelligenten
Messsystemen ausgestattet sind, wird der Messstellenbetreiber dem
Anschlussnutzer gemaR § 35 MsbG im Rahmen der vorhandenen technischen
Kapazitaten das Smart-Meter-Gateway fiir Standard- und Zusatzleistungen
zur Verfiigung stellen und den dafir erforderlichen technischen Betrieb — bei
Zusatzleistungen gegen angemessenes Entgelt — ermoglichen. Die Entgelte
ergeben sich aus dem im Internet vertffentlichten Preisblatt, derzeit unter
www.stadtwerke-borken.de.

8§87 Entgelte

(1)  Fur den Messstellenbetrieb nach diesem Vertrag zahlt der Anschlussnutzer
unter Beriicksichtigung von § 31 Abs. 5 MsbG fir jeden Z&hlpunkt gesondert
ein Entgelt. Die Entgelte werden vom Messstellenbetreiber unter
Beriicksichtigung der in 8§31 und 32 MsbG gesetzlich vorgegebenen
Preisobergrenzen festgelegt und ergeben sich aus dem im Internet
vertffentlichten Preisblatt, derzeit unter www.stadtwerke-borken.de. Satz 1
gilt nicht, soweit und solange der Lieferant des Anschlussnutzers die Entgelte
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mit schuldbefreiender Wirkung flir den Anschlussnutzer an den
Messstellenbetreiber zahlt.

Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, das jeweilige Entgelt fiir die
Durchfiihrung des Messstellenbetriebs durch einseitige
Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemaf § 315 BGB anzupassen
(Erhéhungen oder ErmaRigungen). Die jeweils geltenden Preisobergrenzen
durfen dabei nicht Uberschritten werden. Anlass fir eine solche
Entgeltanpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der Kosten fir den
Messstellenbetrieb  nach diesem Vertrag. Der Messstellenbetreiber
Uberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer
solchen Entgeltanpassung ist auf die Verdnderung der Kosten fir den
Messstellenbetrieb nach diesem Vertrag seit der jeweils vorhergehenden
Entgeltanpassung nach diesem Absatz bzw. - sofern noch keine
Entgeltanpassung nach diesem Absatz erfolgt ist — seit Vertragsschluss bis
zum  Zeitpunkt des geplanten  Wirksamwerdens der aktuellen
Entgeltanpassung beschrankt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen
sind bei jeder Entgeltanpassung gegenlaufig zu saldieren. Die einseitige
Leistungsbestimmung des Messstellenbetreibers nach billigem Ermessen
bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Entgeltanpassung; diese
sind so zu wahlen, dass Kostensenkungen nicht nach fir den Anschlussnutzer
ungulnstigeren MalRstaben Rechnung getragen werden als
Kostenerhthungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang
preiswirksam werden wie Kostenerhdéhungen. Der Anschlussnutzer hat
geman § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Auslibung des billigen Ermessens des
Messstellenbetreibers gerichtlich tberpriifen zu lassen. Anderungen der
Preise nach diesem Absatz sind nur zum Monatsersten mdglich.
Entgeltanpassungen werden nur wirksam, wenn der Messstellenbetreiber
dem Anschlussnutzer die Anderungen spatestens einen Monat vor dem
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der Anschlussnutzer kann in
diesem Fall den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist auf den
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung kiindigen.

Die Entgelte nach § 7(1) sind Jahresentgelte. Abrechnungszeitraum ist das
Kalenderjahr. Der Messstellenbetreiber ist berechtigt nachschussige
Teilbetrage in Hohe der im Preisblatt genannten Entgelte zu verlangen. Im
Falle eines unterjahrigen Ein- oder Auszugs des Anschlussnutzers sowie einer
unterjahrigen Inbetriebnahme oder Stilllegung des Zahlpunkts erfolgt die
Berechnung des Entgelts anteilig. Die Berechnungsbasis entspricht bei
Schaltjahren 366 Tagen, im Ubrigen 365 Tagen.

§ 8 Zahlungsbestimmungen
Samtliche Rechnungsbetrdge werden zehn Werktage nach Zugang der
Zahlungsaufforderung, Abschlage zu dem vom Messstellenbetreiber nach

billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt féllig.

Bei einem verspateten Zahlungseingang sind die Parteien berechtigt,
Verzugszinsen gemaR den gesetzlichen Regelungen zu berechnen. Die
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Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, bei Zahlungsverzug des
Anschlussnutzers angemessene MalRnahmen zur Durchsetzung seiner
Forderung zu ergreifen; fordert der Messstellenbetreiber erneut zur Zahlung
auf oder lasst der Messstellenbetreiber den Betrag durch einen Beauftragten
einziehen, stellt der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die dadurch
entstandenen Kosten pauschal in Rechnung. Die Hohe der Pauschalen ist auf
den Internetseiten des Messstellenbetreibers unter www.stadtwerke-
borken.de vertffentlicht. Auf Verlangen des Anschlussnutzers ist die
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewdhnlichen Lauf der
Dinge zu erwartenden Schaden nicht tUbersteigen. Dem Anschlussnutzer ist
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder
wesentlich geringer als die Hohe der Pauschalen.

Einwdnde gegen die Richtigkeit der Rechnung berechtigen zum
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte
Madglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht.

Gegen Forderungen der jeweils anderen Partei kann nur mit unbestrittenen
oder rechtskraftig festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.
Dies gilt nicht fur Anspriche des Anschlussnutzers gegen den
Messstellenbetreiber aufgrund vollstandiger oder teilweiser Nichterfillung
oder mangelhafter Erfillung der Pflicht zum Messstellenbetrieb im Sinne von
§1(2).

89 Vorauszahlung

Der Messstellenbetreiber kann vom Anschlussnutzer fir Zahlungsanspriche
aus diesem Vertrag Vorauszahlungen verlangen, wenn der Anschlussnutzer
mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Héhe in Verzug
ist, wenn der Anschlussnutzer innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten
wiederholt in Zahlungsverzug gerat, ein friiherer Messstellenvertrag zwischen
dem Messstellenbetreiber und dem Anschlussnutzer in den letzten zwei
Jahren vor Abschluss dieses Vertrages vom Messstellenbetreiber wirksam
aullerordentlich gekiindigt worden ist oder wenn nach den Umstéanden des
Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnutzer seinen
Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt.

Die Hohe der Vorauszahlung bemisst sich nach dem Entgelt, das der
Anschlussnutzer geméalt § 7 fur den Messstellenbetrieb zu zahlen hat. Die
Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Anschlussnutzer nach
diesem Vertrag zu leistenden Zahlung verrechnet. Das Verlangen der
Vorauszahlung ist gegentber dem Anschlussnutzer in Textform zu
begrunden.

Der Messstellenbetreiber hat das Bestehen eines begriindeten Falles im
Sinne des § 9(1) jahrlich, frihestens ein Jahr ab der ersten Vorauszahlung, zu
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Uberprifen.  Der  Anschlussnutzer kann eine  Einstellung  der
Vorauszahlungsregelung friihestens nach zwei Jahren fordern, sofern kein
begrundeter Fall im Sinne des § 9(1) mehr vorliegt und innerhalb der
vorangegangenen zwei Jahre die Zahlungen des Anschlussnutzers
fristgerecht und in voller Hohe eingegangen sind. Der Messstellenbetreiber
bestatigt dem Anschlussnutzer, wenn die Voraussetzungen fur die
Vorauszahlung nicht mehr bestehen. Die Pflicht zur Vorauszahlung endet mit
Zugang der Bestatigung.

§ 10 Messgerateverwender; Nachpriufung der Messeinrichtung

Der Messstellenbetreiber ist im Hinblick auf die Durchfiihrung des
Messstellenbetriebs Messgerateverwender im Sinne des Eichrechts und
verantwortlich fiir die Einhaltung aller sich dafir aus dem Eichrecht
ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen.

Der Anschlussnutzer kann jederzeit eine Nachpriifung der an seiner
Messstelle installierten  Messeinrichtungen  verlangen.  Stellt  der
Anschlussnutzer den  Antrag auf  Nachprifung nicht  beim
Messstellenbetreiber, sondern als Befundpriifung nach § 39 des Mess- und
Eichgesetzes (MessEG) bei einer Eichbehdrde oder einer staatlich
anerkannten Prifstelle im Sinne des §40 Abs.3 MessEG, so hat der
Anschlussnutzer den Messstellenbetreiber zugleich mit der Antragstellung zu
benachrichtigen. Ergibt die Befundprifung, dass eine Messeinrichtung nicht
verwendet werden darf, so tragt der Messstellenbetreiber die Kosten der
Nachprifung, sonst der Anschlussnutzer. Die sonstigen Mdglichkeiten zur
Durchfuhrung einer Befundprifung nach § 39 MessEG bleiben unberthrt.

Ergibt eine Prifung einer Messeinrichtung eine Uberschreitung der
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder ist die GroRe des Fehlers nicht
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung Messwerte nicht
an, so ermittelt der Messstellenbetreiber die Messwerte fUr die Zeit seit der
letzten fehlerfreien Messwerterhebung gemaR § 71 Abs. 3 MsbG entweder
aus dem Durchschnitt des ihr vorhergehenden und des der Beseitigung des
Fehlers nachfolgenden Messwerterhebungszeitraums oder aufgrund des auf
die letzte fehlerfreie Messwerterhebung bezogenen Vorjahreswertes durch
Schatzung, soweit keine Parallelmessung vorhanden ist, deren Messwerte
ausreichende Verlasslichkeit bieten.

§ 11 Zutrittsrecht; Stérung der Messeinrichtung

Der Anschlussnutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem
Messstellenbetreiber und seinen mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten den Zutritt zu seinem Grundstiick und seinen Raumen zu
gestatten, soweit dies fur die Aufgabenerfiillung des Messstellenbetreibers
nach diesem Vertrag erforderlich ist.

Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Anschlussnutzer oder
durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens
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zwei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein
Ersatztermin ist anzubieten.

(3) Der Anschlussnutzer hat daflr Sorge zu tragen, dass die Messstelle
zuganglich ist. Wenn der Anschlussnutzer den Zutritt unberechtigt
verweigert oder behindert, stellt der Messstellenbetreiber dem
Anschlussnutzer die dadurch entstandenen Kosten in Rechnung.

(4) Bei Storung, Beschadigung oder Verlust der Messeinrichtung hat der
Anschlussnutzer den Messstellenbetreiber unverziiglich telefonisch oder per
E-Mail zu informieren (Tel.: 02861 / 936-0; E-Mail: messwesen@stadtwerke-
borken.de).

§ 12 Stdrungen und Unterbrechungen des Messstellenbetriebs

(1) Soweit die Durchfihrung des Messstellenbetriebs durch unvorhersehbare
Umstéande, auf die die Parteien keinen Einfluss haben und deren Abwendung
mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht
erreicht werden kann (insbesondere hohere Gewalt wie z. B.
Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmalinahmen, hoheitliche
Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmdglich ist, ruhen die
Verpflichtungen beider Parteien aus diesem Vertrag solange, bis die
Hindernisse beseitigt sind.

(2)  Der Messstellenbetrieb kann auferdem unterbrochen werden, soweit dies
zur  Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der
Messstellenbetreiber unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, die
Storung unverziglich zu beheben. Bei planbaren Unterbrechungen
berlcksichtigt er die Interessen des Anschlussnutzers angemessen und wird
eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschrankung des
Messstellenbetriebs rechtzeitig vorher in geeigneter Weise bekannt geben.
Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur verpflichtet, wenn
der Anschlussnutzer zur Vermeidung von Schaden auf eine ununterbrochene
Stromzufuhr angewiesen ist und dies dem Messstellenbetreiber unter
Angabe von Griinden schriftlich mitgeteilt hat. Eine Unterrichtung kann
entfallen, wenn sie

a) nach den Umstanden nicht rechtzeitig moglich ist und der
Messstellenbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder

b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern
wirde.

(3) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, den Messstellenbetrieb sowie die
damit verbundenen Dienstleistungen ohne vorherige Androhung fristlos zu

unterbrechen, wenn die Unterbrechung erforderlich ist,

a) um eine unmittelbare Gefahr fir die Sicherheit von Personen oder
Sachen von erheblichem Wert abzuwenden,
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b) um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor

Anbringung von Messeinrichtungen zu verhindern sowie

um zu gewahrleisten, dass Stérungen anderer Anschlussnutzer oder
stérende Ruckwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder
Dritter ausgeschlossen sind.

Bei einem Zahlungsverzug des Anschlussnutzers mit einem Betrag, der
mindestens den nach diesem Vertrag zu zahlenden Entgelten fir zwei
Monate entspricht (mindestens aber € 20,00) oder bei wiederholtem
Zahlungsverzug in dieser Hohe ist der Messstellenbetreiber berechtigt, den
Messstellenbetrieb einzustellen und die Anschlussnutzung durch den
zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Die Einstellung oder
Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Einstellung oder
Unterbrechung auBer Verhdltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen
oder der Anschlussnutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass
er seinen Verpflichtungen vollumfénglich nachkommt. Dem Anschlussnutzer
wird die Einstellung oder Unterbrechung spéatestens vier Wochen vorher
angedroht und die Einstellung oder Unterbrechung der Anschlussnutzung
drei Werktage vorher mitgeteilt. Bei einer Unterbrechung der
Anschlussnutzung wird der Messstellenbetreiber fiir den Fall, dass er nicht
selbst der zustédndige Netzbetreiber ist, den Netzbetreiber zu dem in der
Ankindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu
unterbrechen, woflir der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen
Netznutzungsvertrages Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der
Anschlussnutzer wird den Messstellenbetreiber auf etwaige Besonderheiten,
die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverziiglich hinweisen.

Die Kosten der Einstellung oder Unterbrechung sowie der Wiederherstellung
der Anschlussnutzung und der Wiederaufnahme des Messstellenbetriebs
sind vom Anschlussnutzer zu ersetzen. Der Messstellenbetreiber stellt dem
Anschlussnutzer die dadurch entstandenen Kosten geméalR dem im Internet
verdffentlichten Preisblatt pauschal in Rechnung. Auf Verlangen des
Anschlussnutzers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem
gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht Ubersteigen.
Dem Anschlussnutzer ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale.

Der Messstellenbetreiber hat die Unterbrechung der Anschlussnutzung und
die Einstellung des Messstellenbetriebs unverziglich aufzuheben bzw.
aufheben zu lassen, sobald die Grinde fir die Einstellung oder
Unterbrechung entfallen sind und die Kosten der Einstellung oder
Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Anschlussnutzung und der
Aufnahme des Messstellenbetriebs bezahlt sind.

Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Netzbetreibers,
an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, die Anschlussnutzung
durch Einstellung des Messstellenbetriebs zu unterbrechen, soweit der
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Netzbetreiber dem Anschlussnutzer gegentber zur Unterbrechung der
Anschlussnutzung  berechtigt ist. Dies gilt entsprechend bei
Personenidentitat von Messstellenbetreiber und Netzbetreiber.

§ 13 Befreiung von der Leistungspflicht; Haftung

Der Messstellenbetreiber ist von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und
solange  der Netzbetreiber den  Netzanschluss und/oder die
Anschlussnutzung unterbrochen hat und soweit ihm die Durchfiihrung des
Messstellenbetriebs dadurch nicht mehr méglich ist.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten in der
Elektrizitatsversorgung ist der Messstellenbetreiber, soweit es sich um Folgen
einer Storung des Netzbetriebes einschlielilich des Netzanschlusses handelt,
ebenfalls von seiner Leistungspflicht befreit, soweit ihm die Durchfihrung
des Messstellenbetriebs dadurch nicht mehr mdglich ist. Anspriiche wegen
Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelméaBigkeiten in der
Elektrizitatsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des
Netzbetriebs einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, gegeniiber dem
Netzbetreiber nach den jeweils geltenden vertraglichen und/oder
gesetzlichen Regelungen geltend zu machen (bei Niederspannungskunden
§ 18 Niederspannungsanschlussverordnung).

Kommt es aufgrund des Messstellenbetriebs beim Anschlussnutzer zu
Schaden durch Unterbrechung der oder durch UnregelmaRigkeiten in der
Anschlussnutzung, gilt fir die Haftung des Messstellenbetreibers die
Regelung der Haftung des Netzbetreibers gemaR §18 Abs. 1, Abs. 2 S. 1,
Abs. 6 und Abs. 7 Niederspannungsanschlussverordnung vom 01.11.2006
(BGBI. I S. 2477) entsprechend, der folgenden Wortlaut hat:

§ 18 Haftung bei Stérungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber fir Schaden, die ein Anschlussnutzer durch
Unterbrechung oder durch UnregelméaRigkeiten in der Anschlussnutzung
erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhdaltnis oder unerlaubter Handlung
haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder eines Erfiillungs- oder
Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermoégensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz
oder Fahrlassigkeit vorliegt.

Bei Vermogensschaden nach Satz1l Nr.1 ist die Haftung fir sonstige
Fahrlassigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsatzlich noch grob fahrléassig verursachten Sachschaden ist die
Haftung des Netzbetreibers gegeniber seinen Anschlussnutzern auf jeweils
5.000 Euro begrenzt.

(]
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(6) Die Ersatzpflicht entfallt fir Schaden unter 30 Euro, die weder vorsétzlich
noch grob fahrlassig verursacht worden sind.

(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverziglich dem
Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen
mitzuteilen.

(4) Der Messstellenbetreiber wird unverziglich Uber die mit der
Schadensverursachung zusammenhangenden Tatsachen Auskunft geben,
wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart
werden kdnnen und der Anschlussnutzer diese Auskunft vorher angefordert
hat.

(5) In allen Ubrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer
Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen fir schuldhaft verursachte Schaden
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Koérpers oder der Gesundheit oder der
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher
Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Vertrags
Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere Partei
regelmagig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

(6) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf
Vorsatz oder grober Fahrléassigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf
den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als
mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Berlicksichtigung der Umsténde, die sie kannte oder kennen musste, hatte
voraussehen muissen.

(7)  Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberiihrt.
§ 14 Ansprechpartner; Kontaktinformationen

(1)  Far den Anschlussnutzer stehen auf Seiten des Messstellenbetreibers die
folgenden Ansprechpartner zur Verfligung:

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ostlandstralle 9

46325 Borken

Tel.: 02861 / 936-0

Fax: 02861 / 936-100

E-Mail: messwesen@stadtwerke-borken.de

(2) Der Anschlussnutzer wird dem Messstellenbetreiber seine fur die
Vertragsabwicklung  erforderlichen  Kontaktinformationen  (Vorname,
Nachname bzw. Firma, ggf. Registergericht und Registernummer, Anschrift,
Telefon-/Mobilnummer und die E-Mail-Adresse) auf Anforderung binnen 14
Tagen mitteilen. Hierzu kann der Anschlussnutzer beigeflgtes
Kontaktdatenblatt verwenden
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(3) Anderungen der Kontaktinformationen werden sich die Parteien
unverziiglich gegenseitig in Textform mitteilen.

§ 15 Vertragsschluss; Vertragsbeendigung; Um- und Auszug

(1) Besteht kein Messstellenvertrag mit dem Anschlussnehmer und hat der
Anschlussnutzer  keinen  Dritten  mit  der  Durchfiilhrung  des
Messstellenbetriebs beauftragt, kommt dieser Vertrag auch ohne
Unterzeichnung bereits dadurch zustande, dass der Anschlussnutzer
Elektrizitdt aus dem Netz der allgemeinen Versorgung tber einen Zahlpunkt
entnimmt. FUr jeden Zahlpunkt wird ein separates Vertragsverhaltnis
begrindet. Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit.

(2)  Der Vertrag kann vom Anschlussnutzer mit einer Frist von zwei Wochen
geklndigt werden. Der Messstellenbetreiber kann den Vertrag ordentlich mit
einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats kiindigen,

a) soweit eine Pflicht zur Durchfihrung des Messstellenbetriebs auf der
Grundlage des MsbG nicht oder nicht mehr besteht oder

b) soweit gleichzeitig mit der Kindigung der Abschluss eines neuen
Messstellenvertrags angeboten wird, der den Anforderungen des MsbG
entspricht.

(3) Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist
auBerordentlich gekiindigt und der Messstellenbetrieb eingestellt werden.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

a) wenn die andere Partei langer als vierzehn Tage in Folge oder langer als
dreillig Tage innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten von ihren
vertraglichen Verpflichtungen aufgrund hoéherer Gewalt befreit war,
oder

b) wenn die andere Partei die Erflllung ihrer Vertragspflichten in nicht
unwesentlicher Art und Weise aufgrund einer
Vermogensverschlechterung aussetzt oder dies ankiindigt, oder

C) eine negative Auskunft der Creditreform e.V. insbesondere zu folgenden
Punkten vorliegt: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfandung,
eidesstattliche Versicherung zum Vermdgen, Restschuldbefreiung, oder

d) wenn ein  Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte
Vermogen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils ihres
Vermaogens eingeleitet wurde, oder

e) wenn gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt
trotz Abmahnung unter Androhung der Einstellung bzw. Ablehnung des
Messstellenbetriebs verstoRen wird.

(4)  Ein wichtiger Grund liegt fir den Messstellenbetreiber weiterhin vor,
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a) wenn der Anschlussnutzer mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht
unwesentlicher Héhe in Verzug ist und seiner Zahlungspflicht nicht
innerhalb einer Woche nach Zugang einer Zahlungsaufforderung mit
Kindigungsandrohung nachkommt,

b) wenn  der  Anschlussnutzer ganz  oder  teilweise  trotz
Zahlungsaufforderung mit Kiindigungsandrohung innerhalb der vom
Messstellenbetreiber gesetzten Frist von einer Woche eine geschuldete
Vorauszahlung nicht leistet oder

C) wenn dem Messstellenbetreiber die Durchfiihrung des
Messstellenbetriebs aus wirtschaftlichen Griinden nicht zumutbar ist.

Im Falle einer Kindigung aus wichtigem Grund enden die beiderseitigen
Vertragspflichten mit sofortiger Wirkung. Die kiindigende Partei kann in ihrer
Kindigungserklarung einen spéateren Endtermin bestimmen.

Die Kiindigung bedarf der Textform.

Ein Um- oder Auszug des Anschlussnutzers beendet diesen Vertrag nicht.
Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Messstellenbetreiber jeden Um-
oder Auszug innerhalb einer Frist von zwei Wochen auf das Datum des Um-
oder Auszugs unter Angabe seiner neuen Anschrift in Textform mitzuteilen.
Unterbleibt die Mitteilung des Anschlussnutzers aus Griinden, die dieser zu
vertreten hat, und wird dem Messstellenbetreiber die Tatsache des Um- oder
Auszugs auch sonst nicht bekannt, ist der Anschlussnutzer verpflichtet, dem
Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb weiterhin gemaR § 7 zu
vergiten, es sei denn, der Messstellenbetreiber ist berechtigt, die Vergtitung
fur den Messstellenbetrieb an dem Zahlpunkt von einem anderen
Anschlussnutzer bzw. dem Netznutzer zu fordern.

Der Vertrag endet des Weiteren, wenn der Messstellenbetreiber seine
Grundzustandigkeit durch eine Ubertragung gemaR 88 41 ff. MsbG bzw.
durch Abgabe des Netzbetriebs verliert.

§ 16 Datenschutz

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz
(insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) fir die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten des Anschlussnutzers ist: Stadtwerke
Borken/Westf. GmbH, Ostlandstralle 9, 46325 Borken,
messwesen@stadtwerke-borken.de, Tel. 02861/936-0, Fax 02861/936-100.
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Der/Die Datenschutzbeauftragte des Messstellenbetreibers steht dem
Anschlussnutzer fir Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten unter Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Ostlandstrale 9, 46325
Borken, Tel. 02861/936-0, datenschutz@stadtwerke-borken.de zur
Verfigung.

Der Messstellenbetreiber verarbeitet folgende Kategorien
personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Anschlussnutzers (z. B. Name,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Entnahmestelle (z. B.
Zahlernummer, ldentifikationsnummer der Marktlokation), Angaben zum
Vertragszeitraum,  Abrechnungsdaten  (z. B.  Bankverbindungsdaten),
Messwerte, Daten zum Zahlungsverhalten.

Der Messstellenbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des
Anschlussnutzers zu den folgenden Zwecken und auf folgenden
Rechtsgrundlagen:

a) Erfillung (inklusive Abrechnung) des Messstellenbetriebs und
Durchfihrung vorvertraglicher Malnahmen auf Anfrage des
Anschlussnutzers auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie
der §8 49 ff. MsbG.

b) Erflllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen § 60 Abs.1 MsbG,
wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.

C) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO dirfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter
Interessen des Messstellenbetreibers oder Dritter erforderlich ist und
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten
erfordern, Giberwiegen.

d) Telefonwerbung gegentber einem Anschlussnutzer, der Verbraucher ist,
erfolgt nur, soweit der Anschlussnutzer dem Messstellenbetreiber zuvor
eine ausdrickliche Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten zur Telefonwerbung erteilt hat. Gegeniber sonstigen
Marktteilnehmern erfolgt Telefonwerbung, soweit zumindest eine
mutmaRliche Einwilligung vorliegt. Der Messstellenbetreiber verarbeitet
personenbezogene Daten bei Telefonwerbung im Falle einer
ausdrticklichen Einwilligung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-
GVO, im Falle einer mutmaRlichen Einwilligung auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der
Anschlussnutzer jederzeit gemaR Art. 7 Abs. 3 DS GVO widerrufen. Der
Widerruf der Einwilligung erfolgt fur die Zukunft und berlhrt nicht die
RechtmaRigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.
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Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung der personenbezogenen Daten des
Anschlussnutzers erfolgt — im Rahmen der in § 16(3) genannten Zwecke —
ausschlieBlich gegentber folgenden Empfangern bzw. Kategorien von
Empfangern: Netzbetreiber, Ubertragungsnetzbetreiber/Bilanzkreis-
koordinatoren, Bilanzkreisverantwortliche, Direktvermarktungsunternehmen
nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz sowie Kraft-Warme-Kopplungs-
Gesetz, Energielieferanten, Aggregatoren.

Zudem verarbeitet der Messstellenbetreiber personenbezogene Daten, die er
von den in § 16(4) genannten Empfangern bzw. Kategorien von Empfangern
erhalt. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus 6ffentlich
zuganglichen Quellen, z. B. aus Grundbichern, Handelsregistern und dem
Internet zuléssigerweise gewinnen durfte.
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(6) Eine Ubermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittlander
oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.

(7)  Die personenbezogenen Daten des Anschlussnutzers werden zu den unter
§ 16(3) genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies fur die Erfillung
dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der
Marktforschung  werden die personenbezogenen Daten des
Anschlussnutzers solange gespeichert, wie ein Uberwiegendes rechtliches
Interesse des Messstellenbetreibers an der Verarbeitung nach MalRgabe der
einschlégigen rechtlichen Bestimmungen besteht, langstens jedoch fiir eine
Dauer von zwei Jahren Uiber das Vertragsende hinaus.

(8) Der Anschlussnutzer hat gegenliber dem Messstellenbetreiber Rechte auf
Auskunft Uber seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-
GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie
unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Léschung, wenn die Speicherung unzuldssig
ist, der Zweck der Verarbeitung erfullt und die Speicherung daher nicht mehr
erforderlich ist oder der Anschlussnutzer eine erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17
DS-GVO); Einschréankung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1
lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-
GVO), Datenubertragbarkeit der vom Anschlussnutzer bereitgestellten, ihn
betreffenden personenbezogenen Daten (Art.20 DS-GVO), Recht auf
Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die RechtmaRigkeit
der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berthrt
(Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehorde
(Art. 77 DS-GVO).

(99 Im Rahmen dieses Vertrages muss der Anschlussnutzer diejenigen
personenbezogenen Daten (vgl. § 16(2)) bereitstellen, die fiir den Abschluss
des Vertrages und die Erfillung der damit verbundenen vertraglichen
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Messstellenbetreiber
gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht
abgeschlossen bzw. erfillt werden.

(10) Zum Abschluss und zur Erfillung des Vertrages findet keine automatisierte
Entscheidungsfindung einschliefilich Profiling statt.

(11) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die dem jeweils anderen
Vertragspartner nach Art. 13 und/oder Art.14 DS-GVO obliegenden
Informationspflichten gegenuber den eigenen Mitarbeitern,
Erflllungsgehilfen und Dienstleistern sowie in den Vertrag mit einbezogenen
Personen — wie z.B. Ehegatten, Angehorige, Mitbewohner - (betroffene
Personen) zu erfullen, wenn im Rahmen der Vertragserfullung, zur
Durchfiihrung vorvertraglicher MaRnahmen, zur Erfullung einer rechtlichen
Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen
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e personenbezogene Daten betroffener Personen von  einem
Vertragspartner an den jeweils anderen Vertragspartner weitergeben
werden und/oder

e Dbetroffene Personen auf Veranlassung des einen Vertragspartners den
jeweils anderen Vertragspartner kontaktieren.

(12) Hierfur verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten
weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das
ihm vom anderen Vertragspartner zur Verfligung gestellte Informationsblatt.
Die ,Musterinformation Datenschutz flr sonstige betroffene Personen“ des
Messstellenbetreibers ist diesem Vertrag als Anlage beigefligt. Die
Vertragspartner sind nicht verpflichtet, das vom anderen Vertragspartner zur
Verfiigung gestellte Informationsblatt vor der Aushandigung an die
betroffenen Personen zu prifen. Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das vom
anderen Vertragspartner zur Verfliigung gestellte Informationsblatt ohne
vorherige Zustimmung zu andern. Es obliegt ausschlieflich dem zur
Information verpflichteten Vertragspartner, dem anderen Vertragspartner ein
den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechendes
Informationsblatt zur Verflgung zu stellen und dieses bei Bedarf auch
wahrend der Vertragslaufzeit zu aktualisieren.
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Widerspruchsrecht

Der Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten fur Zwecke der
Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenuber dem Messstellenbetreiber ohne
Angabe von Grunden jederzeit widersprechen. Der Messstellenbetreiber wird die
personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr fir die Zwecke der
Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten l6schen, wenn eine
Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfullung des Vertrages) erforderlich

ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die der Messstellenbetreiber auf ein berechtigtes Interesse i. S. d.
Art. 6 Abs.1 lit. f) DS-GVO stiitzt (beispielsweise Ubermittlungen von Daten zum nicht
vertragsgemafRen oder betriigerischen Verhalten des Anschlussnutzers an Auskunfteien), kann
der Anschlussnutzer gegeniiber dem Messstellenbetreiber aus Grunden, die sich aus der
besonderen Situation des Anschlussnutzers ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Grinde
widersprechen. Der Messstellenbetreiber wird die personenbezogenen Daten im Falle eines
begriindeten Widerspruchs grundsatzlich nicht mehr fur die betreffenden Zwecke verarbeiten
und die Daten I6schen, es sei denn, er kann zwingende Gruinde fur die Verarbeitung nachweisen,
die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Anschlussnutzers uberwiegen, oder die

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsansprtchen.

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, OstlandstralBe 9, 46325

Borken, Fax 02861 / 936-100, messwesen@stadtwerke-borken.de.
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8§ 17 Anpassung des Vertrags

Die Regelungen dieses Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen
Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. MsbG, EnWG,
MesseG, auf deren Grundlage ergangenen Verordnungen, hdchstrichterlichen
Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche
Aquivalenzverhéltnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen
der gesetzlichen oder sonstigen  Rahmenbedingungen (z.B.  durch
Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Phase
zwischen dem Abschluss des foérmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem
Inkrafttreten — absehbar war), die der Messstellenbetreiber nicht veranlasst und auf
die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem MaRe gestort werden.
Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Llcke nicht
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des Vertrages entstehen lassen
(etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel fir unwirksam erklart), die nur durch
eine Anpassung oder Ergdnzung zu beseitigen sind. In solchen Fallen ist der
Messstellenbetreiber verpflichtet, diesen Vertrag — mit Ausnahme der Entgelte -
unverziglich  insoweit anzupassen und/oder zu erganzen, als es die
Wiederherstellung des Aquivalenzverhaltnisses von Leistung und Gegenleistung
und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslicken zur zumutbaren Fort- und
Durchfihrung des Vertragsverhéltnisses erforderlich macht (z.B. mangels
gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen dieses Vertrages nach
diesem Paragraphen sind nur zum Monatsersten mdglich. Die Anpassung wird nur
wirksam, wenn der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die Anpassung
spatestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In
diesem Fall hat der Anschlussnutzer das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu
kiindigen. Hierauf wird der Anschlussnutzer vom Messstellenbetreiber in der
Mitteilung gesondert hingewiesen.

§ 18 Streitbeilegungsverfahren

(1)  Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern
im Sinne des §13 BGB insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur
Qualitat von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die
die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach §11la EnWG
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang zu beantworten.
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Borken/Westf.
GmbH, OstlandstralRe 9. 46325 Borken, Tel.: 02861/936-0, Fax 02861 / 936-
100, messwesen@stadtwerke-borken.de.

(2) Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e.V.
(Schlichtungsstelle) nach §111b EnWG zur Durchfuhrung eines
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn der Messstellenbetreiber der
Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklart
hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs.5 Verbraucherstreitbei-
legungsgesetz (VSBG) bleibt unberiihrt. Der Messstellenbetreiber st
verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die
Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die
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gesetzliche Verjahrung gemaR §204 Abs.1 Nr.4 BGB. Das Recht der
Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu
beantragen, bleibt unberiihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle
Energie e.V., Friedrichstrale 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240-0,
Telefax: 030/2757240-69, E-Mail; info@schlichtungsstelle-energie.de;
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhéltlich tber den
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fir den Bereich Elektrizitat und
Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805
101000, Telefax: 030/22480-323, E-Mail:
verbraucherservice-energie@bnetza.de.

Verbraucher haben die Mdbglichkeit, Gber die Online-Streitbeilegungs-
Plattform (OS-Plattform) der Europaischen Union kostenlose Hilfestellung fiir
die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag
oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen Uber die Verfahren
an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Européischen Union zu
erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden:
http.//ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 19 Ubertragung des Vertrags

Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich
leistungsfahigen Dritten zu (bertragen. Eine Ubertragung nach Satz 1 ist
dem Anschlussnutzer rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat
der Anschlussnutzer das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kundigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu
kiindigen. Hierauf wird der Anschlussnutzer vom Messstellenbetreiber in der
Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von
Forderungen nach §398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge,
insbesondere bei Ubertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes,
bleiben von dieser Regelung unberihrt.
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§ 20 Schlussbestimmungen

(1) Diese Bedingungen sind abschlieBend. Mindliche Nebenabreden bestehen
nicht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder
undurchfihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon
unberthrt.

(3) Gerichtsstand fur Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische
Personen des offentlichen Rechts und 6ffentlich-rechtliche Sondervermdgen
ist ausschlieBlich 46325 Borken. Das gleiche gilt, wenn der Anschlussnutzer
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Anschlussnutzer
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Kontaktdatenblatt Messstellenbetrieb

Stadtwerke
Borken

Stand: 01.06.2018

Anschrift

Name

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

StraflRe Hausnr.

OstlandstraBe 9

PLZ Ort 46325 Borken

Telefon 028 61/936-0

Fax 028 61 /936-100

Internet www.stadtwerke-borken.de
Umsatzsteuer-ID DE124167408

Marktrolle BDEW-Codenummern / Global Location Number (GLN) Strom
Messstellenbetreiber Strom 9906976000002
Messstellenbetreiber Gas 9800241300008

E-Mail-Adresse fur den elektronischen Datenaustausch (1:1 Marktkommunikation)

msb-strom@stadtwerke-borken.de

msb-gas@stadtwerke-borken.de

Vertragsmanagement

Name, Vorname Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Stral3e HsNr. Ostlandstralie 9

PLZ Ort 46325 Borken

Telefon 028 61/936-418

Fax 0 28 61/ 936-55-415

E-Mail messwesen@stadtwerke-borken.de
Datenaustausch

Ansprechpartner Dennis Missner

Telefon 028 61/936-418

E-Mail messwesen@stadtwerke-borken.de

Bankverbindung

Geldinstitut Sparkasse Westminsterland VR Bank Westmunsterland
IBAN DE26 4015 4530 0000 0315 00 DE97 4286 1387 0004 9605 02
BIC WELADE3W XXX GENODEM1BO0B
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Information Uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten

Sehr geehrte Kunden,

die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) gilt seit dem 25.05.2018 in Deutschland.

Wir méchten Sie tGiber die Verarbeitung/ den Empfang lhrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Energie- und Wasser-
lieferung informieren.

Bitte beachten Sie, dass sich an dem bestehenden Energie-/ Wasserliefervertrag und an der Verarbeitung Ihrer Daten durch
uns nichts andert. Wie bisher verwenden wir Ihre Daten insbesondere, um die Energie-/ Wasserversorgung zuverlassig
durchzufiihren und abzurechnen. Alle Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind nachfolgend unter 2.
dargestellt.

1. Wer ist fur die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fra-
gen wenden?

Wir sind verantwortlich fiir die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten im Sinne der DS-GVO. Sie erreichen uns unter:
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Ostlandstr. 9, 46325 Borken; Telefon 02861 936-0, Fax: 02861/ 936-100,

E-Mail: messwesen@stadtwerke-borken.de

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen fir Fragen zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten gerne zur Verfi-
gung: datenschutz@stadtwerke-borken.de

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden von mir verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher
Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
Wir verarbeiten folgende Arten personenbezogener Daten:

¢ Kontaktdaten des Kunden, wie z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer

e Daten zur Verbrauchsstelle wie z.B. die Z&hlernummer

e Verbrauchsdaten

e Angaben zum Belieferungszeitraum

e Abrechnungsdaten (z.B. Bankverbindungsdaten)

e Daten zum Zahlungsverhalten

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verarbei-

tet:

e Erfullung des Energie-/ Wasserliefervertrags inkl. Abrechnung und/ oder Durchfiihrung vorvertraglicher MalRnahmen, die
auf Ihre Anfrage hin erfolgen, auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der 8§ 49 ff. des Messstellenbetriebs-
gesetzes (MsbG),

e Erfullung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. ¢) DS-GVO

e Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO bzw. bei Telefonwerbung auf Grund-
lage einer Einwilligung geman Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO . Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO
durfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist und nicht die
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten er-
fordern, Giberwiegen. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kdnnen Sie jederzeit gemaR Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerru-
fen.

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegentiber anderen Empfangern?

Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschlieRlich im Rahmen der unter 2. genann-
ten Zwecke gegeniber folgenden Empfangern bzw. Kategorien von Empfangern: Inkassodienstleistern, IT-Dienstleistern,
Ablesedienstleistern, Druckdienstleistern, Messstellen- und Netzbetreibern, Kreditinstituten, Marktpartnern, Wirtschaftsprii-
fern und Anwalten, anderen Berechtigten ausschlieBlich, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung
besteht.



Eine Ubermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittlander oder an internationale Organisationen erfolgt
nicht.

4. Fur welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies fiir die Erfillung dieser
Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden lhre personenbezogenen Daten
solange gespeichert, wie ein iberwiegendes rechtliches Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach MalRgabe
der einschléagigen rechtlichen Bestimmungen besteht, langstens jedoch fiir eine Dauer von zwei Jahren tiber das Vertragsen-
de hinaus.

5. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten?

Sie haben uns gegentiber nach der DS-GVO folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

e Recht auf Auskunft Giber lhre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO),

e Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind
(Art. 16 DS-GVO),

e Recht auf Léschung, wenn die Speicherung unzulassig ist, der Zweck der Verarbeitung erfillt und die Speicherung daher
nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten
widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO),

e Recht auf Einschréankung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Vorausset-
zungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO),

e Recht auf Ubertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

e Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die RechtméRigkeit der bis dahin aufgrund der Ein-
willigung erfolgten Verarbeitung nicht berihrt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO),

e Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde (Art. 77 DS-GVO) und

e Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten aus Griinden, die sich aus lhrer beson-
deren Situation ergeben, wenn die in Art. 21 DS-GVO genannten Voraussetzungen vorliegen.

Widerspruchsrecht
Sie kbénnen uns gegeniber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fiir Zwecke der Direktwerbung und/
oder der Marktforschung ohne Angabe von Griinden widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem
Eingang des Widerspruchs nicht mehr fiir die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die
Daten I6schen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfullung des Vertrages) erforderlich
ist.

Auch andere Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stiitzen, kdnnen Sie uns
gegeniber aus Griinden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Griinde widerspre-
chen. Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begriindeten Widerspruchs grundsétzlich nicht mehr fiir die
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten I6schen, es sei denn, wir kénnen zwingende Griinde fiir die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten Uberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
Uibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist an Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Ostlandstr. 9, 46325 Borken, Fax: 02861/ 936 100, E-Mail
Adresse: messwesen@stadtwerke-borken.de zu richten.

Sollten weitere Fragen auftreten, steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter gerne zur Verfiigung.

Mit besten GriiBen
lhre STADTWERKE BORKEN/WESTF. GmbH



	Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verpflichtet den grundzuständigen Messstellenbetreiber gemäß §§ 29 ff. in den dort genannten Fällen zum Einbau von intelligenten Messsystemen bzw. modernen Messeinrichtungen; auch die Messentgelte sind vom Gesetzgeber im Rahmen sog. Preisobergrenzen vorgegeben worden. Der Messstellenbetreiber ist nach diesem Vertrag für den Messstellenbetrieb zuständig, soweit der Anschlussnutzer gemäß § 5 MsbG bzw. der Anschlussnehmer gemäß § 6 MsbG keinen Dritten mit der Durchführung des Messstellenbetriebs beauftragt hat. Sofern beim Anschlussnutzer durch den Messstellenbetreiber ein intelligentes Messsystem oder eine moderne Messeinrichtung eingebaut wird, sieht § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 1 MsbG den Abschluss eines Messstellenvertrages zwischen Messstellenbetreiber und Anschlussnutzer vor, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien bei der Durchführung des Messstellenbetriebs regelt (vgl. § 10 MsbG).
	Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verpflichtet den grundzuständigen Messstellenbetreiber gemäß §§ 29 ff. in den dort genannten Fällen zum Einbau von intelligenten Messsystemen bzw. modernen Messeinrichtungen; auch die Messentgelte sind vom Gesetzgeber im Rahmen sog. Preisobergrenzen vorgegeben worden. Der Messstellenbetreiber ist nach diesem Vertrag für den Messstellenbetrieb zuständig, soweit der Anschlussnutzer gemäß § 5 MsbG bzw. der Anschlussnehmer gemäß § 6 MsbG keinen Dritten mit der Durchführung des Messstellenbetriebs beauftragt hat. Sofern beim Anschlussnutzer durch den Messstellenbetreiber ein intelligentes Messsystem oder eine moderne Messeinrichtung eingebaut wird, sieht § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 1 MsbG den Abschluss eines Messstellenvertrages zwischen Messstellenbetreiber und Anschlussnutzer vor, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien bei der Durchführung des Messstellenbetriebs regelt (vgl. § 10 MsbG).
	Vor diesem Hintergrund treffen die Parteien folgende Vereinbarung:
	§ 1

	§ 1 Vertragsgegenstand; Messstellenbetrieb
	(1) Mit dieser Vereinbarung regeln die Parteien umfassend die zwischen ihnen bestehenden Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Durchführung des Messstellenbetriebs für Elektrizität mit intelligenten Messsystemen oder modernen Messeinrichtungen (nachfolgend gemeinsam als „intelligente Messtechnik“ bezeichnet) an Messstellen eines Zählpunkts. Die in diesem Vertrag verwendeten Begriffe entsprechen den Begriffsbestimmungen aus § 2 MsbG; ergänzend gelten diejenigen des § 3 EnWG.
	(2) Der Messstellenbetreiber ist für den Anschlussnutzer als grundzuständiger Messstellenbetreiber gemäß § 3 Abs. 1 MsbG tätig. Der Messstellenbetrieb umfasst dabei folgende Aufgaben:
	(2) Der Messstellenbetreiber ist für den Anschlussnutzer als grundzuständiger Messstellenbetreiber gemäß § 3 Abs. 1 MsbG tätig. Der Messstellenbetrieb umfasst dabei folgende Aufgaben:
	a) Einbau, Betrieb und Wartung der Messeinrichtungen und Messsysteme sowie Gewährleistung einer mess- und eichrechtskonformen Messung entnommener, verbrauchter und eingespeister Elektrizität einschließlich der Messwertaufbereitung und form- und fristgerechten Datenübertragung nach Maßgabe des MsbG,
	b) technischer Betrieb der Messstelle einschließlich der form- und fristgerechten Datenübertragung nach Maßgabe des MsbG,
	c) die Durchführung der Smart-Meter-Gateway-Administration sowie
	d) die Erfüllung weiterer Anforderungen, die sich aus dem MsbG oder aus zu diesem erlassenen Rechtsverordnungen sowie auf deren Grundlage erlassener, vollziehbarer regulierungsbehördlicher Anordnungen ergeben.


	(3) Die vom Messstellenbetreiber eingebaute intelligente Messtechnik steht in seinem Eigentum. Der Einbau erfolgt lediglich vorübergehend und nur zum Zweck der Durchführung dieses Vertrags. Nach Beendigung des Vertrags ist der Messstellenbetreiber zum Ausbau berechtigt.

	§ 2 Anforderungen an die Messstelle
	(1) Der Messstellenbetreiber bestimmt im Rahmen der Anforderungen des MsbG Art, Zahl und Größe von Mess- und Steuereinrichtungen. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort der Mess- und Steuereinrichtungen.
	(2) Mess- und Steuereinrichtungen müssen den mess- und eichrechtlichen Vorschriften, den Anforderungen des MsbG, den aufgrund des MsbG erlassenen Rechtsverordnungen und regulierungsbehördlichen Vorgaben sowie den von dem für die Messstelle des Anschlussnutzers zuständigen Netzbetreiber einheitlich für sein Netzgebiet vorgesehenen technischen Mindestanforderungen genügen.
	(3) Für Mess- und Steuereinrichtungen sind vom Anschlussnehmer Zählerplätze nach den anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der Anforderungen der Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Der Anschlussnutzer wird im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinwirken, dass der Anschlussnehmer seine Pflichten aus Satz 1 erfüllt.

	§ 3 Ausstattung von Messstellen mit intelligenter Messtechnik
	(1) Der Messstellenbetreiber wird im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtungen
	(1) Der Messstellenbetreiber wird im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtungen
	a) bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch über 6.000 kWh sowie bei solchen Letztverbrauchern, mit denen eine Vereinbarung nach § 14a EnWG besteht,
	b) bei Betreibern von Erzeugungsanlagen nach dem EEG bzw. dem KWKG mit einer installierten Leistung von mehr als 7 kW


	Messstellen an diesen Zählpunkten mit intelligenten Messsystemen ausstatten, sofern dies nach § 30 MsbG technisch möglich und nach § 31 Abs. 1 und 2 MsbG wirtschaftlich vertretbar ist.
	(2) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt
	(2) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt
	a) bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch bis einschließlich 6.000 kWh,
	b) bei Betreibern von Erzeugungsanlagen nach dem EEG bzw. KWKG Neuanlagen mit einer installierten Leistung über 1 kW bis einschließlich 7 kW


	(3) Soweit nach dem MsbG nicht die Ausstattung einer Messstelle mit intelligenten Messsystemen vorgesehen ist und soweit dies nach § 32 MsbG wirtschaftlich vertretbar ist, ist der Messstellenbetreiber berechtigt, Messstellen an Zählpunkten von Anschlussnutzern mindestens mit modernen Messeinrichtungen auszustatten.

	§ 4 Messwerterhebung und -aufbereitung
	(1) Die Messung entnommener Elektrizität und die Messung von Strom aus Anlagen nach dem EEG oder KWKG richtet sich nach § 55 MsbG.
	(2) Vorbehaltlich abweichender Regelungen nach § 60 Abs. 2 Satz 2 MsbG ist der Messstellenbetreiber gemäß § 60 Abs. 1 bzw. Abs. 2 Satz 1 MsbG zur Messwertaufbereitung (Plausibilisierung, Ersatzwertbildung, Archivierung) verpflichtet. Unter Plausibilisierung und Ersatzwertbildung sind rechnerische Vorgänge zu verstehen, die ausgefallene Messwerte oder Messwertreihen überbrücken oder unplausible Messwerte korrigieren. Ersatzwerte werden nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebildet.

	§ 5 Bereitstellung von Energieverbrauchswerten
	(1) Bei Messstellen mit intelligentem Messsystem wird der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die in § 61 Abs. 1 MsbG genannten Informationen über eine Anwendung in einem Online-Portal, das einen geschützten individuellen Zugang ermöglicht, innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung stellen.
	(2) Bei Messstellen mit modernen Messeinrichtungen kann der Anschlussnutzer die Informationen aus § 61 Abs. 3 MsbG sowie seine historischen tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Energieverbrauchswerte für die letzten 24 Monate sowie den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit an der modernen Messeinrichtung einsehen.

	§ 6 Standard- und Zusatzleistungen des Messstellenbetriebs mit intelligenter Messtechnik
	(1) Die Standardleistungen bei der Durchführung des Messstellenbetriebs mit intelligenter Messtechnik ergeben sich aus § 35 Abs. 1 MsbG.
	(2) Leistungen, die über die Standardleistungen gemäß § 6(1) hinausgehen (Zusatzleistungen), bietet der Messstellenbetreiber gegen gesondertes Entgelt an. Die jeweils angebotenen Zusatzleistungen veröffentlicht der Messstellenbetreiber im Internet, derzeit unter www.stadtwerke-borken.de. Der Anschlussnutzer beauftragt Zusatzleistungen beim Messstellenbetreiber per E-Mail an die Adresse messwesen@stadtwerke-borken.de. Die weitere Abwicklung stimmen die Parteien bilateral ab.
	(3) Sofern Messstellen an Zählpunkten des Anschlussnutzers mit intelligenten Messsystemen ausgestattet sind, wird der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer gemäß § 35 MsbG im Rahmen der vorhandenen technischen Kapazitäten das Smart-Meter-Gateway für Standard- und Zusatzleistungen zur Verfügung stellen und den dafür erforderlichen technischen Betrieb – bei Zusatzleistungen gegen angemessenes Entgelt – ermöglichen. Die Entgelte ergeben sich aus dem im Internet veröffentlichten Preisblatt, derzeit unter www.stadtwerke-borken.de.

	§ 7 Entgelte
	(1) Für den Messstellenbetrieb nach diesem Vertrag zahlt der Anschlussnutzer unter Berücksichtigung von § 31 Abs. 5 MsbG für jeden Zählpunkt gesondert ein Entgelt. Die Entgelte werden vom Messstellenbetreiber unter Berücksichtigung der in §§ 31 und 32 MsbG gesetzlich vorgegebenen Preisobergrenzen festgelegt und ergeben sich aus dem im Internet veröffentlichten Preisblatt, derzeit unter www.stadtwerke-borken.de. Satz 1 gilt nicht, soweit und solange der Lieferant des Anschlussnutzers die Entgelte mit schuldbefreiender Wirkung für den Anschlussnutzer an den Messstellenbetreiber zahlt.
	(2) Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, das jeweilige Entgelt für die Durchführung des Messstellenbetriebs durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Die jeweils geltenden Preisobergrenzen dürfen dabei nicht überschritten werden. Anlass für eine solche Entgeltanpassung ist ausschließlich eine Änderung der Kosten für den Messstellenbetrieb nach diesem Vertrag. Der Messstellenbetreiber überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Entgeltanpassung ist auf die Veränderung der Kosten für den Messstellenbetrieb nach diesem Vertrag seit der jeweils vorhergehenden Entgeltanpassung nach diesem Absatz bzw. – sofern noch keine Entgeltanpassung nach diesem Absatz erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Entgeltanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Entgeltanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Messstellenbetreibers nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Entgeltanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Anschlussnutzer ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Anschlussnutzer hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Messstellenbetreibers gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der Preise nach diesem Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Entgeltanpassungen werden nur wirksam, wenn der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die Änderungen spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der Anschlussnutzer kann in diesem Fall den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung kündigen.
	(3) Die Entgelte nach § 7(1) sind Jahresentgelte. Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Der Messstellenbetreiber ist berechtigt nachschüssige Teilbeträge in Höhe der im Preisblatt genannten Entgelte zu verlangen. Im Falle eines unterjährigen Ein- oder Auszugs des Anschlussnutzers sowie einer unterjährigen Inbetriebnahme oder Stilllegung des Zählpunkts erfolgt die Berechnung des Entgelts anteilig. Die Berechnungsbasis entspricht bei Schaltjahren 366 Tagen, im Übrigen 365 Tagen.

	§ 8 Zahlungsbestimmungen
	(1) Sämtliche Rechnungsbeträge werden zehn Werktage nach Zugang der Zahlungsaufforderung, Abschläge zu dem vom Messstellenbetreiber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig.
	(2) Bei einem verspäteten Zahlungseingang sind die Parteien berechtigt, Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Regelungen zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, bei Zahlungsverzug des Anschlussnutzers angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung zu ergreifen; fordert der Messstellenbetreiber erneut zur Zahlung auf oder lässt der Messstellenbetreiber den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rechnung. Die Höhe der Pauschalen ist auf den Internetseiten des Messstellenbetreibers unter www.stadtwerke-borken.de veröffentlicht. Auf Verlangen des Anschlussnutzers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Anschlussnutzer ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschalen.
	(3) Einwände gegen die Richtigkeit der Rechnung berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht.
	(4) Gegen Forderungen der jeweils anderen Partei kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Anschlussnutzers gegen den Messstellenbetreiber aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Pflicht zum Messstellenbetrieb im Sinne von § 1(2).

	§ 9 Vorauszahlung
	(1) Der Messstellenbetreiber kann vom Anschlussnutzer für Zahlungsansprüche aus diesem Vertrag Vorauszahlungen verlangen, wenn der Anschlussnutzer mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Anschlussnutzer innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät, ein früherer Messstellenvertrag zwischen dem Messstellenbetreiber und dem Anschlussnutzer in den letzten zwei Jahren vor Abschluss dieses Vertrages vom Messstellenbetreiber wirksam außerordentlich gekündigt worden ist oder wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnutzer seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.
	(2) Die Höhe der Vorauszahlung bemisst sich nach dem Entgelt, das der Anschlussnutzer gemäß § 7 für den Messstellenbetrieb zu zahlen hat. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Anschlussnutzer nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlung verrechnet. Das Verlangen der Vorauszahlung ist gegenüber dem Anschlussnutzer in Textform zu begründen.
	(3) Der Messstellenbetreiber hat das Bestehen eines begründeten Falles im Sinne des § 9(1) jährlich, frühestens ein Jahr ab der ersten Vorauszahlung, zu überprüfen. Der Anschlussnutzer kann eine Einstellung der Vorauszahlungsregelung frühestens nach zwei Jahren fordern, sofern kein begründeter Fall im Sinne des § 9(1) mehr vorliegt und innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre die Zahlungen des Anschlussnutzers fristgerecht und in voller Höhe eingegangen sind. Der Messstellenbetreiber bestätigt dem Anschlussnutzer, wenn die Voraussetzungen für die Vorauszahlung nicht mehr bestehen. Die Pflicht zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Bestätigung.

	§ 10 Messgeräteverwender; Nachprüfung der Messeinrichtung
	(1) Der Messstellenbetreiber ist im Hinblick auf die Durchführung des Messstellenbetriebs Messgeräteverwender im Sinne des Eichrechts und verantwortlich für die Einhaltung aller sich dafür aus dem Eichrecht ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen.
	(2) Der Anschlussnutzer kann jederzeit eine Nachprüfung der an seiner Messstelle installierten Messeinrichtungen verlangen. Stellt der Anschlussnutzer den Antrag auf Nachprüfung nicht beim Messstellenbetreiber, sondern als Befundprüfung nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) bei einer Eichbehörde oder einer staatlich anerkannten Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 3 MessEG, so hat der Anschlussnutzer den Messstellenbetreiber zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Ergibt die Befundprüfung, dass eine Messeinrichtung nicht verwendet werden darf, so trägt der Messstellenbetreiber die Kosten der Nachprüfung, sonst der Anschlussnutzer. Die sonstigen Möglichkeiten zur Durchführung einer Befundprüfung nach § 39 MessEG bleiben unberührt.
	(3) Ergibt eine Prüfung einer Messeinrichtung eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung Messwerte nicht an, so ermittelt der Messstellenbetreiber die Messwerte für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Messwerterhebung gemäß § 71 Abs. 3 MsbG entweder aus dem Durchschnitt des ihr vorhergehenden und des der Beseitigung des Fehlers nachfolgenden Messwerterhebungszeitraums oder aufgrund des auf die letzte fehlerfreie Messwerterhebung bezogenen Vorjahreswertes durch Schätzung, soweit keine Parallelmessung vorhanden ist, deren Messwerte ausreichende Verlässlichkeit bieten.

	§ 11 Zutrittsrecht; Störung der Messeinrichtung
	(1) Der Anschlussnutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem Messstellenbetreiber und seinen mit einem Ausweis versehenen Beauftragten den Zutritt zu seinem Grundstück und seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Aufgabenerfüllung des Messstellenbetreibers nach diesem Vertrag erforderlich ist.
	(2) Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Anschlussnutzer oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens zwei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten.
	(3) Der Anschlussnutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messstelle zugänglich ist. Wenn der Anschlussnutzer den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die dadurch entstandenen Kosten in Rechnung.
	(4) Bei Störung, Beschädigung oder Verlust der Messeinrichtung hat der Anschlussnutzer den Messstellenbetreiber unverzüglich telefonisch oder per E-Mail zu informieren (Tel.: 02861 / 936-0; E-Mail: messwesen@stadtwerke-borken.de).

	§ 12 Störungen und Unterbrechungen des Messstellenbetriebs
	(1) Soweit die Durchführung des Messstellenbetriebs durch unvorhersehbare Umstände, auf die die Parteien keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich ist, ruhen die Verpflichtungen beider Parteien aus diesem Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt sind.
	(2) Der Messstellenbetrieb kann außerdem unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der Messstellenbetreiber unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, die Störung unverzüglich zu beheben. Bei planbaren Unterbrechungen berücksichtigt er die Interessen des Anschlussnutzers angemessen und wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschränkung des Messstellenbetriebs rechtzeitig vorher in geeigneter Weise bekannt geben. Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur verpflichtet, wenn der Anschlussnutzer zur Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen ist und dies dem Messstellenbetreiber unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt hat. Eine Unterrichtung kann entfallen, wenn sie
	(2) Der Messstellenbetrieb kann außerdem unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der Messstellenbetreiber unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, die Störung unverzüglich zu beheben. Bei planbaren Unterbrechungen berücksichtigt er die Interessen des Anschlussnutzers angemessen und wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschränkung des Messstellenbetriebs rechtzeitig vorher in geeigneter Weise bekannt geben. Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur verpflichtet, wenn der Anschlussnutzer zur Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen ist und dies dem Messstellenbetreiber unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt hat. Eine Unterrichtung kann entfallen, wenn sie
	a) nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Messstellenbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder
	b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.


	(3) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, den Messstellenbetrieb sowie die damit verbundenen Dienstleistungen ohne vorherige Androhung fristlos zu unterbrechen, wenn die Unterbrechung erforderlich ist,
	(3) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, den Messstellenbetrieb sowie die damit verbundenen Dienstleistungen ohne vorherige Androhung fristlos zu unterbrechen, wenn die Unterbrechung erforderlich ist,
	a) um eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem Wert abzuwenden,
	b) um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung von Messeinrichtungen zu verhindern sowie
	c) um zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnutzer oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.


	(4) Bei einem Zahlungsverzug des Anschlussnutzers mit einem Betrag, der mindestens den nach diesem Vertrag zu zahlenden Entgelten für zwei Monate entspricht (mindestens aber € 20,00) oder bei wiederholtem Zahlungsverzug in dieser Höhe ist der Messstellenbetreiber berechtigt, den Messstellenbetrieb einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Die Einstellung oder Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Einstellung oder Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Anschlussnutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Anschlussnutzer wird die Einstellung oder Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und die Einstellung oder Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher mitgeteilt. Bei einer Unterbrechung der Anschlussnutzung wird der Messstellenbetreiber für den Fall, dass er nicht selbst der zuständige Netzbetreiber ist, den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Anschlussnutzer wird den Messstellenbetreiber auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen.
	(5) Die Kosten der Einstellung oder Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Anschlussnutzung und der Wiederaufnahme des Messstellenbetriebs sind vom Anschlussnutzer zu ersetzen. Der Messstellenbetreiber stellt dem Anschlussnutzer die dadurch entstandenen Kosten gemäß dem im Internet veröffentlichten Preisblatt pauschal in Rechnung. Auf Verlangen des Anschlussnutzers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Anschlussnutzer ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.
	(6) Der Messstellenbetreiber hat die Unterbrechung der Anschlussnutzung und die Einstellung des Messstellenbetriebs unverzüglich aufzuheben bzw. aufheben zu lassen, sobald die Gründe für die Einstellung oder Unterbrechung entfallen sind und die Kosten der Einstellung oder Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Anschlussnutzung und der Aufnahme des Messstellenbetriebs bezahlt sind.
	(7) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Netzbetreibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, die Anschlussnutzung durch Einstellung des Messstellenbetriebs zu unterbrechen, soweit der Netzbetreiber dem Anschlussnutzer gegenüber zur Unterbrechung der Anschlussnutzung berechtigt ist. Dies gilt entsprechend bei Personenidentität von Messstellenbetreiber und Netzbetreiber.

	§ 13 Befreiung von der Leistungspflicht; Haftung
	(1) Der Messstellenbetreiber ist von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung unterbrochen hat und soweit ihm die Durchführung des Messstellenbetriebs dadurch nicht mehr möglich ist.
	(2) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der Messstellenbetreiber, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, ebenfalls von seiner Leistungspflicht befreit, soweit ihm die Durchführung des Messstellenbetriebs dadurch nicht mehr möglich ist. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber nach den jeweils geltenden vertraglichen und/oder gesetzlichen Regelungen geltend zu machen (bei Niederspannungskunden § 18 Niederspannungsanschlussverordnung).
	(3) Kommt es aufgrund des Messstellenbetriebs beim Anschlussnutzer zu Schäden durch Unterbrechung der oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung, gilt für die Haftung des Messstellenbetreibers die Regelung der Haftung des Netzbetreibers gemäß § 18 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, Abs. 6 und Abs. 7 Niederspannungsanschlussverordnung vom 01.11.2006 (BGBl. I S. 2477) entsprechend, der folgenden Wortlaut hat:
	§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung
	(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird
	1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt,
	2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt.
	Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
	(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt.
	[…]
	(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht worden sind.
	(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.
	(4) Der Messstellenbetreiber wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Anschlussnutzer diese Auskunft vorher angefordert hat.
	(5) In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere Partei regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
	(6) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.
	(7) Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	§ 14 Ansprechpartner; Kontaktinformationen
	(1) Für den Anschlussnutzer stehen auf Seiten des Messstellenbetreibers die folgenden Ansprechpartner zur Verfügung:
	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
	Ostlandstraße 9
	46325 Borken
	Tel.: 02861 / 936-0
	Fax: 02861 / 936-100
	E-Mail: messwesen@stadtwerke-borken.de
	(2) Der Anschlussnutzer wird dem Messstellenbetreiber seine für die Vertragsabwicklung erforderlichen Kontaktinformationen (Vorname, Nachname bzw. Firma, ggf. Registergericht und Registernummer, Anschrift, Telefon-/Mobilnummer und die E-Mail-Adresse) auf Anforderung binnen 14 Tagen mitteilen. Hierzu kann der Anschlussnutzer beigefügtes Kontaktdatenblatt verwenden
	(3) Änderungen der Kontaktinformationen werden sich die Parteien unverzüglich gegenseitig in Textform mitteilen.

	§ 15 Vertragsschluss; Vertragsbeendigung; Um- und Auszug
	(1) Besteht kein Messstellenvertrag mit dem Anschlussnehmer und hat der Anschlussnutzer keinen Dritten mit der Durchführung des Messstellenbetriebs beauftragt, kommt dieser Vertrag auch ohne Unterzeichnung bereits dadurch zustande, dass der Anschlussnutzer Elektrizität aus dem Netz der allgemeinen Versorgung über einen Zählpunkt entnimmt. Für jeden Zählpunkt wird ein separates Vertragsverhältnis begründet. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit.
	(2) Der Vertrag kann vom Anschlussnutzer mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Der Messstellenbetreiber kann den Vertrag ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats kündigen,
	(2) Der Vertrag kann vom Anschlussnutzer mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Der Messstellenbetreiber kann den Vertrag ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats kündigen,
	a) soweit eine Pflicht zur Durchführung des Messstellenbetriebs auf der Grundlage des MsbG nicht oder nicht mehr besteht oder
	b) soweit gleichzeitig mit der Kündigung der Abschluss eines neuen Messstellenvertrags angeboten wird, der den Anforderungen des MsbG entspricht.


	(3) Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich gekündigt und der Messstellenbetrieb eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
	(3) Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich gekündigt und der Messstellenbetrieb eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
	a) wenn die andere Partei länger als vierzehn Tage in Folge oder länger als dreißig Tage innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten von ihren vertraglichen Verpflichtungen aufgrund höherer Gewalt befreit war, oder
	b) wenn die andere Partei die Erfüllung ihrer Vertragspflichten in nicht unwesentlicher Art und Weise aufgrund einer Vermögensverschlechterung aussetzt oder dies ankündigt, oder
	c) eine negative Auskunft der Creditreform e.V. insbesondere zu folgenden Punkten vorliegt: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Vermögen, Restschuldbefreiung, oder
	d) wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils ihres Vermögens eingeleitet wurde, oder
	e) wenn gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz Abmahnung unter Androhung der Einstellung bzw. Ablehnung des Messstellenbetriebs verstoßen wird.


	(4) Ein wichtiger Grund liegt für den Messstellenbetreiber weiterhin vor,
	(4) Ein wichtiger Grund liegt für den Messstellenbetreiber weiterhin vor,
	a) wenn der Anschlussnutzer mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist und seiner Zahlungspflicht nicht innerhalb einer Woche nach Zugang einer Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung nachkommt,
	b) wenn der Anschlussnutzer ganz oder teilweise trotz Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung innerhalb der vom Messstellenbetreiber gesetzten Frist von einer Woche eine geschuldete Vorauszahlung nicht leistet oder
	c) wenn dem Messstellenbetreiber die Durchführung des Messstellenbetriebs aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist.


	(5) Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund enden die beiderseitigen Vertragspflichten mit sofortiger Wirkung. Die kündigende Partei kann in ihrer Kündigungserklärung einen späteren Endtermin bestimmen.
	(6) Die Kündigung bedarf der Textform.
	(7) Ein Um- oder Auszug des Anschlussnutzers beendet diesen Vertrag nicht. Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Messstellenbetreiber jeden Um- oder Auszug innerhalb einer Frist von zwei Wochen auf das Datum des Um- oder Auszugs unter Angabe seiner neuen Anschrift in Textform mitzuteilen. Unterbleibt die Mitteilung des Anschlussnutzers aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Messstellenbetreiber die Tatsache des Um- oder Auszugs auch sonst nicht bekannt, ist der Anschlussnutzer verpflichtet, dem Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb weiterhin gemäß § 7 zu vergüten, es sei denn, der Messstellenbetreiber ist berechtigt, die Vergütung für den Messstellenbetrieb an dem Zählpunkt von einem anderen Anschlussnutzer bzw. dem Netznutzer zu fordern.
	(8) Der Vertrag endet des Weiteren, wenn der Messstellenbetreiber seine Grundzuständigkeit durch eine Übertragung gemäß §§ 41 ff. MsbG bzw. durch Abgabe des Netzbetriebs verliert.

	§ 16 Datenschutz
	Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Anschlussnutzers ist: Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Ostlandstraße 9, 46325 Borken, messwesen@stadtwerke-borken.de, Tel. 02861/936-0, Fax 02861/936-100.
	(1) Der/Die Datenschutzbeauftragte des Messstellenbetreibers steht dem Anschlussnutzer für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Ostlandstraße 9, 46325 Borken, Tel. 02861/936-0, datenschutz@stadtwerke-borken.de zur Verfügung.
	(2) Der Messstellenbetreiber verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Anschlussnutzers (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Entnahmestelle (z. B. Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), Angaben zum Vertragszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Messwerte, Daten zum Zahlungsverhalten.
	(3) Der Messstellenbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des Anschlussnutzers zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen:
	(3) Der Messstellenbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des Anschlussnutzers zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen:
	a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Messstellenbetriebs und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Anschlussnutzers auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. MsbG.
	b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen § 60 Abs. 1 MsbG, wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.
	c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Messstellenbetreibers oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
	d) Telefonwerbung gegenüber einem Anschlussnutzer, der Verbraucher ist, erfolgt nur, soweit der Anschlussnutzer dem Messstellenbetreiber zuvor eine ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat. Gegenüber sonstigen Marktteilnehmern erfolgt Telefonwerbung, soweit zumindest eine mutmaßliche Einwilligung vorliegt. Der Messstellenbetreiber  verarbeitet personenbezogene Daten bei Telefonwerbung im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO, im Falle einer mutmaßlichen Einwilligung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Anschlussnutzer jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS GVO widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.


	(4) Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Anschlussnutzers erfolgt – im Rahmen der in § 16(3) genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber/Bilanzkreis-koordinatoren, Bilanzkreisverantwortliche, Direktvermarktungsunternehmen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz sowie Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz, Energielieferanten, Aggregatoren.
	(5) Zudem verarbeitet der Messstellenbetreiber personenbezogene Daten, die er von den in § 16(4) genannten Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern erhält. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte.
	(6) Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.
	(7) Die personenbezogenen Daten des Anschlussnutzers werden zu den unter§ 16(3) genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Anschlussnutzers solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Messstellenbetreibers an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus.
	(8) Der Anschlussnutzer hat gegenüber dem Messstellenbetreiber Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Anschlussnutzer eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom Anschlussnutzer bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).
	(9) Im Rahmen dieses Vertrages muss der Anschlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. § 16(2)) bereitstellen, die für den Abschluss des Vertrages und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Messstellenbetreiber gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden.
	(10) Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrages findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.
	(11) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die dem jeweils anderen Vertragspartner nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern sowie in den Vertrag mit einbezogenen Personen – wie z. B. Ehegatten, Angehörige, Mitbewohner – (betroffene Personen) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen
	(12) Hierfür verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt. Die „Musterinformation Datenschutz für sonstige betroffene Personen“ des Messstellenbetreibers ist diesem Vertrag als Anlage beigefügt. Die Vertragspartner sind nicht verpflichtet, das vom anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt vor der Aushändigung an die betroffenen Personen zu prüfen. Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das vom anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt ohne vorherige Zustimmung zu ändern. Es obliegt ausschließlich dem zur Information verpflichteten Vertragspartner, dem anderen Vertragspartner ein den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informationsblatt zur Verfügung zu stellen und dieses bei Bedarf auch während der Vertragslaufzeit zu aktualisieren.
	Widerspruchsrecht
	Der Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Messstellenbetreiber ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der Messstellenbetreiber wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist.
	Auch anderen Verarbeitungen, die der Messstellenbetreiber auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt (beispielsweise Übermittlungen von Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrügerischen Verhalten des Anschlussnutzers an Auskunfteien), kann der Anschlussnutzer gegenüber dem Messstellenbetreiber aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Anschlussnutzers ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Messstellenbetreiber wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Anschlussnutzers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
	WiderspruchsrechtDer Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Messstellenbetreiber ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der Messstellenbetreiber wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist.Auch anderen Verarbeitungen, die der Messstellenbetreiber auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt (beispielsweise Übermittlungen von Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrügerischen Verhalten des Anschlussnutzers an Auskunfteien), kann der Anschlussnutzer gegenüber dem Messstellenbetreiber aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Anschlussnutzers ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Messstellenbetreiber wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Anschlussnutzers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Ostlandstraße 9, 46325 Borken, Fax 02861 / 936-100, messwesen@stadtwerke-borken.de.


	§ 17 Anpassung des Vertrags
	Die Regelungen dieses Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. MsbG, EnWG, MessEG, auf deren Grundlage ergangenen Verordnungen, höchstrichterlichen Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Messstellenbetreiber nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Messstellenbetreiber verpflichtet, diesen Vertrag – mit Ausnahme der Entgelte – unverzüglich insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen dieses Vertrages nach diesem Paragraphen sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die Anpassung spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Anschlussnutzer das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Anschlussnutzer vom Messstellenbetreiber in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

	§ 18 Streitbeilegungsverfahren
	(1) Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Borken/Westf. GmbH, Ostlandstraße 9. 46325 Borken, Tel.: 02861/936-0, Fax 02861 / 936-100, messwesen@stadtwerke-borken.de.
	(2) Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn der Messstellenbetreiber der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 Verbraucherstreitbei-legungsgesetz (VSBG) bleibt unberührt. Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt.
	(3) Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.
	(4) Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805 101000, Telefax: 030/22480-323, E-Mail: verbraucherserviceenergie@bnetza.de.
	(5) Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

	§ 19 Übertragung des Vertrags
	(1) Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Anschlussnutzer rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat der Anschlussnutzer das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Anschlussnutzer vom Messstellenbetreiber in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Regelung unberührt.

	§ 20 Schlussbestimmungen
	(1) Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	(2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.
	(3) Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich 46325 Borken. Das gleiche gilt, wenn der Anschlussnutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.


